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Einleitung

Die Kontroverse über den Schutz des Einfältigen durch den § 263 StGB 
reicht bis an die Ursprünge des Betrugstatbestands zurück und beschäftigt 
die Strafrechtswissenschaft schon seit Langem.1 Berichten zufolge soll sich 
bereits der damalige Gesetzgeber bei der Einführung des preußischen Straf
gesetzbuches bewusst gegen die Einführung eines Arglistmerkmals und damit 
für den Schutz der Einfältigen und Leichtgläubigen entschieden haben.2 
Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren jedoch die Bestimmtheit des 
Betrugstatbestands betreffende gesetzestechnische Erwägungen und nicht die 
Überzeugung von der Schutzbedürftigkeit der Betrugsopfer.3 Man ging da
mals davon aus, besonders leichtgläubige Personen nur dann aus dem 
Schutzbereich des Betruges ausklammern zu können, wenn man ein Mittel 
zur Hand hätte, besonders plumpe Täuschungen aus dem Tatbestand auszu
scheiden.4 Für eine Abgrenzung zwischen arglistigen und besonders plumpen 
Täuschungen sah man sich jedoch nicht imstande, weil hierfür keine geeig
neten Abgrenzungskriterien vorhanden waren.5 Die Formulierungen des 
PrStGB wurden später weitestgehend ohne Änderungen in das Reichsstrafge
setzbuch und anschließend in das heutige StGB übernommen.6 Trotz verein
zelten Widerspruchs besteht daher innerhalb der h. M. noch heute Einigkeit, 
dass das Betrugsstrafrecht auch den „exquisit Dummen“7 schützt und dass 
eine mitwirkende Opferverantwortung nicht in der Lage ist, Einfluss auf das 
Strafbarkeitsurteil zu nehmen.8 

1 Hennings, S. 218; Soyka, wistra 2007, 130.
2 Goltdammer, S. 538, 544 f.; vgl. auch Amelung, GA 1977, 9; Gaede, FS Roxin II, 

S. 975; Grau, S. 181; Hennings, S. 218; LKTiedemann, Vor § 263 Rn. 36. 
3 Amelung, GA 1977, 9; Heim, S. 140; Kurth, S. 23.
4 Hennings, S. 219.
5 Goltdammer, S. 538; Hennings, S. 218.
6 Amelung, GA 1977, 9; Soyka, wistra 2007, 131; Heim, S. 140.
7 Samson, JA 1978, 472 f.
8 BGHSt 34, 199 (201), BGH NJW 2003, 1199; 2004, 3577; Amelung, GA 1977, 

9; Bosch, FS Samson, S. 241; Eisele, BT II, Rn. 549; Peters, S. 165; BeckOKBeukel-
mann, § 263 Rn. 28; Blei, BT, S. 227; HKGSDuttge, § 263 Rn. 25; Erb, ZIS 2011, 
374; Fischer, § 263 Rn. 55a; Garbe, NJW 1999, 2869; Spindler / Schuster / Gercke, 
§ 263 StGB Rn. 6; v. Heintschel-Heinegg, JA 2014, 791; Hillenkamp, FS Schreiber, 
S. 144; Hofmann, NJW 2015, 533; HWStKölbel, V Rn. 63 f.; Schönke / Schröder /  
Perron, § 263 Rn. 32a; SKHoyer, § 263 Rn. 22; Jäger, BT, Rn. 330; Jaguttis /  
Parameswaran, NJW 2003, 2279; Mahnkopf / Sonnberg, NStZ 1997, 187; Majer /



14 Einleitung

Angesichts der fortschreitenden Europäisierung des Rechts stellt sich aller
dings die Frage, inwieweit sich das Dogma vom Schutz des extrem leicht
gläubigen Betrugsopfers noch aufrechterhalten lässt. Im Gegensatz zum 
Kernstrafrecht hat sich im Wettbewerbsrecht und damit auch in den Straftat
beständen des UWG in den vergangenen Jahren aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben ein grundlegender Wandel vollzogen. Früher noch den an der 
„Grenze zu Debilität verharrenden, unmündigen, einer umfassenden Betreu
ung bedürftigen, hilflosen Verbraucher“9 schützend, wird im Wettbewerbs
recht mittlerweile auf einen „normal informierten, angemessen aufmerksa
men und verständigen Durchschnittsverbraucher“10 abgestellt.11 Nicht nur im 
Sinne der Rechtseinheit könnte es daher angezeigt sein, den weitreichenden 
Schutz des Betrugsstrafrechts zu überdenken. Vielmehr könnte sogar ein aus 
dem Europarecht herrührender Zwang bestehen, die althergebrachte Auffas
sung, nach der auch der Einfältige durch § 263 StGB geschützt ist, aufzuge
ben.12 

Buchmann, NJW 2014, 3342; Otto, BT, § 51 Rn. 23; ders., JZ 1993, 654; Rönnau / Be-
cker, JuS 2014, 506; LKTiedemann, Vor § 263 Rn. 37 f.; Wessels / Hillenkamp, BT 2, 
Rn. 512.

9 So die Charakterisierung der früheren wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs durch Emmerich, FS Gernhuber, S. 870. 

10 Vgl. nur EuGH Rs C210 / 96, Slg. 1998, I4657 – Gut Springenheide; EuGH Rs 
C303 / 97, Slg. 1999, I513 – Sektkellerei Kessler; EuGH Rs C220 / 98, Slg. 2000, 
I117 – Lifting Creme; EuGH Rs C465 / 98, Slg. 2000, I2297 – d’arbo naturrein.

11 Hierzu Ruhs, FS Rissingvan Saan, S. 569 f.
12 Vgl. hierzu nur Dannecker, ZStW 117 (2005), 711 ff.; Gaede, FS Roxin II, 

S. 979; HWStJanssen, 3. Aufl., V 1 Rn. 66; Rengier, BT I, § 13 Rn. 52a; Ruhs, FS 
Rissingvan Saan, S. 583; Scheinfeld, wistra 2008, 172 f.; Soyka, wistra 2007, 127; 
a. A. Vergho, wistra 2010, 92; ders., Verbrauchererwartung, S. 317 f.; einschränkend 
Wessels / Hillenkamp, BT 2, Rn. 488.



Kapitel 1

Der Schutzumfang des Betrugstatbestands  
nach der herrschenden Meinung

A. Die Abgrenzung der erlaubten Geschäftstüchtigkeit  
vom strafbaren Betrug

Beschäftigt man sich mit der Einbeziehung des Einfältigen in den Schutzbe
reich des Betrugstatbestands, stellt sich unweigerlich auch die Frage nach der 
Legitimation einer solchen Untersuchung. Schließlich ist beim Betrug die 
Mitwirkung des Opfers denknotwendig mitinbegriffen.13 Denn der Betrug 
setzt in seinem objektiven Tatbestand neben der Täuschungshandlung des Tä
ters auch einen Irrtum beim Opfer sowie eine von diesem vorgenommene Ver
mögensverfügung voraus, welche schlussendlich in einen Schaden münden 
muss.14 Es ist also gerade das Charakteristikum des Betruges, dass sich das 
Opfer vom Täter täuschen lässt und in der Folge eine negative Disposition 
über sein Vermögen trifft und sich den Schaden damit letzten Endes selbst 
zufügt.15 Die Selbstschädigung kann jedoch nur gelingen, wenn das Opfer den 
Behauptungen des Täters Glauben schenkt, weil es zumindest in einer sehr 
schwach ausgeprägten Form zu vertrauensselig, zu leichtgläubig oder für ei
nen kurzen Moment zu unkritisch ist. Dem Opfer fällt daher stets eine gewisse 
Form von Naivität, Leichtgläubigkeit oder mitwirkender Fahrlässigkeit zur 
Last, weil es auf die Integrität des Täters vertraut, vorhandene Informations
möglichkeiten ungenutzt lässt oder weil es versäumt, rechtzeitig Expertenrat 
einzuholen. Hinzu kommt, dass unsere heutige Informationsgesellschaft eine 
Fülle von Möglichkeiten bietet, die es dem Einzelnen erlauben, sich in nahezu 
jedem Gebiet fortzubilden und sich ein solides Laienwissen anzueignen. Mit 
einer gewissen Anstrengung kann sich daher annähernd jedes Betrugsopfer in 
die Lage versetzen, die Täuschungen des Täters zu durchschauen. Würde jede 

13 Arzt / Weber / Heinrich / Hilgendorf, § 20 Rn. 4; Becker / Ulbrich / Voß, MMR 2007, 
152; MüKoHefendehl, § 263 Rn. 27; Hennings, S. 184; Thomma, S. 222; LKTiede-
mann, Vor § 263 Rn. 38.

14 Arzt / Weber / Heinrich / Hilgendorf, § 20 Rn. 28; MüKoHefendehl, § 263 
Rn. 718.

15 Arzt / Weber / Heinrich / Hilgendorf, § 20 Rn. 28; Merz, S. 160 f.; Ranft, JA 1984, 
731.


